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(ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

I A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 liJien 

Ihre Zeichen 

Betreff" 

Unsere Zeichen 

BA-ZB-54ll 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Studienförderungsgesetz 1983 geändert wird 
Stellungnahme 

Datum: 22. APR.1988 

Vertellt.! Z. APl. �988 �. 
-. " 

7r, :1J� 1 4) Vi 

Telefon (0222) 653765 

Du rchwahl 2323 
Datum 

12.4.1988 

Der Öste\�rei ehi sehe Arbei terkalilmertag übersendet 25 Exemp 1 are sei ner Ste 1-

lungnahme samt Ergänzung zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur ge­

fälligen Information. 

Der Präsident: Der Kammeramtsdirektor: 

Be-i 1 agen 

Telegramme: Arbkammer Wien Telex 131690 
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An da$. 
BUndesministerium für 
·W1ssenschaft und Forschung 

Mtnor1tenplatz 5 
1014 Wien 

Illre Zeichen Unsere Zeichen 
GZ.68.159/2-17/88 BA/Mag. 

Pt/5411/294 

Bel"'; 

.J 

Entwurf eines B.undesgesetzes, mit dem das 
Studienförderungsgesetz 1983 geändert wird -
ERGÄNZUNG DER STELLUNgNAHME 

Der Osterreichische Arbeiterkammerta.g übermittelt in Ergänzung der 

Stellungnahme vom 21.3.1988 beiliegend die angekündigten Berech­

nungen, aus denen hervorgeht, daß nur eine Anhebung der Studienbei­

hilfen um 6\ und eine Erhöhung des Dienstnehmerabsetz-

betrages auf S 18.000.- einen Teuerungsausgleich bi� in den Bereich 

der Ilittleren Einkommen sicherstellt (Variante B). 

Dagegen hätte eine Anpassung der Beträge laut dem vorliegenden 

Eptwurf zur Folge, daß die Beihilfen in allen Einkommensklassen 

unter dem Sollwert gemäß der Pr·eisentwicklung bleiben, wobei die 

Differenz mit steigendem Einkommen immer deutlicher wird. Eine 

Anpassung gemäß Variante A (Anhebung der. Beihilfen um 6%, Dienst-
I • 

nehlllerabsetzbetrag wie im Entwurf S 15.000.-) würde bereits bei 

niedrigen Einkommen zu realen verlusten fUhren und ist daher nicht 

ausreichend. 

( 
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• • 

, JJ 

D.�J(a.llUIlerta9 unterstre.icht mit diesen Berechnungen die bereits in 

de-r 8telllmgnahme erhobenen Forderungen und tritt für eine Anhebung 

4erstudienbeihilfen .gemäß Varic4nte B e1n.� 

Der amtsdirektor: 
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(ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

i A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 IiJien 

I hre Zeichen Unsere Zeichen 

BA-ZB-5411 

Betreff: 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Studienförderungsgesetz 1983 geändert wird 
Stellungnahme 

Datum: 22. APR.1988 

V.rtellt I Z. An. �. �t?:::... 
-, "  

7r , -1;; 1 �l U; 

Telefon (0222) 65 3765 

Durchwahl 2323 
Datum 

12.4.1988 

Der Öste,'rei ehi sehe Arbei terkanmertag übersendet 25 Exemplare sei ner Ste 1-

lungnahme samt Ergänzung zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur ge­

fälligen Information. 

Der Präsident: Der Kammeramtsdirektor: 

Be-i 1 agen 

Te!egramme: Arbkammer Wien" Telex 131690 

I 
� I 
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,ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTA'G 

• 

�(�� 

All das. 
Bundesa1nisterium für 
Wissenschaft und Forschung 

lCinoritenplatz 5 
1014 Wien 

� b A 
. , ' , : ,' . 

i'L ",�. �( " " ,  " ';, 

!lire Zeichen Unsere Zeichen 
GZ.68.159/2-17/88 BA/Mag. 

P t/5411/294 

J 

Entwurf eines Rundesgesetzes, mit dem das 
studienförderungsgesetz 1983 geändert wird -
ERGÄNZUNG DER STELLUNgNAHME 

Der Osterreichische Arbeiterkammertag übermittelt in Ergänzung der 
Stellungnahme vom 21.3.1988 beiliegend die angekündigten Berech­

nungen, aus denen hervorgeht , daß nur eine Anhebung der studienbei­

hilfen um 6\ und eine Erhöhung des Dienstnehmerabsetz-

betrages auf S 18.000.- einen Teuerungsausgleich b1� in den Bereich 

der mittleren Einkommen sicherstellt (variante B). 

Dagegen hätte eine AnpasSung der Beträge laut dem vorliegenden 

Entwurf zur Folge, daß die Beihilfen in allen Einkommensklassen 

unter dem Sollwert gemäß der Preisentwicklunq bleiben , wobei die 

Differenz mit steigendem Einkommen immer deut l icher wird. Eine 

Anpassung gemäß Variante A {Anhebung der. Beihilfen um 6%, Dienst-
I 

' 

nehmerabsetzbetraq wie im Entwur f S 15.000.-) würde bereits bei 

niedrigen Einkommen zu realen verlusten führen und ist daher nicht 
ausreichend. 

( 
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• • 

Oe1: Kamme�tag unterstre.icbt mit diesen Berechnungen die bereits in 

d. .. r Stellungnahme erhobenen Forderungen und tritt fUr eine Anhebung 

.;. �J:'Stud.ienbeihilfen qemäß Variante B .ein .• . 

De.r amtsdirektor: 

Beilage-
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I 

� ANNAHHEN: unverheirateter Studierender. 4 Jahre Selbsterhalt vor Aufnahme dl 
. Anheoung des Einkommens gemäß Nettoeinkommensindex (+ 11,6 :l, So 

Variante A: Anhebung der Studienbeihilfe um 6 %, Dienstnehmerabse1 
'i7anante B: Anhebung der Studienbeihilfe um 6 %, Erhöhung 'des Dier 

Nove 1-1 e 1985 Entwurf 1988 Var; ant 

, 

a) Ermittlung der Bemessungsgrund- 51.000 56.916 
lage durch Abzug des Dienst- - 9.000 - 15.000 
nehmerabsetzbetrages vom redu-

42.000 41.916 41.91 zierten Bruttoeinkommen 

b) zumutbare Unterhaltsleistung - - -

c) Studienbeihilfe (gerundet) 45.500 47 . 700 48.20, 

a) 76.000 84.816 
-

-'\--..---- - 9.000 - 15.000 

67.000 69.816 69.81 

b) 5.000 5.163 5.16: 

cl 40.500 42.500 . 43.00e 

al 101 .000 112.716 
- 9.000 - 15.000 

92.000 97.716 97.7lE 
b) 10.100 10.929 10.925 

cl 35.400 36.800 37.300 

a) 126.000 140.616 
- 9.000 - 15.000 

117.000 125.6i6 125.616 

bl  16.350 17 . 904 17.904 

c) 2 9.200 29.300 30 . .30.0 

a) 151.000 168.516 
- 9 .000 - 15.000 

, 

142.000 153.516 153.516 

b )  , 24.800 27 . 631 27.631 

cl 20. 700 20.100 20.600 

al 177 .000 197.532 
- 9.000 - 15.000 

168.000 182�532 182 . 532 

b 1 35.700 40.239 40.239 

cl 9.800 ' 7.500 8.000 

ai 189.500 211. 482 
- 9.000 - 15.000 

180.500 196.482 196.482 

bl  4 1  .325 46.517 46.517 

cl 4.200 1.200 1.700 
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s Studi ums oder S tud i enort außerha 1 b des I�ohoortes; 
lwert der Studienbeihilfe gemäß Verbraucherpreisindex (+ 6 %); 
zbetrag laut Entwurf (S 15.000,--) 
stnehmerabsetzbetrages auf S 18.000,--

e A Variante B Sollwert Studienbeihilfe in � des Sollwerts bei 

Entwurf 1988 Variante A Variante B 

56.916 
- 18.000 

6 38.916 

-

� 48.200 48.200 99 100 100 

84.816 
- 18.000 

66.816 

. 4.563 

43.600 42.900 99.1 100.2 101,6 

� 

112.716 
- 18.000 

94.716 

10.179 

38.000 37.500 98 . 1 99,S 101,3 

140.616 
- 18.000 

122.616 

17.154 

I 31 . 000 31.000 96 . 1 97,7 100 

168.516 
- 18.000 

150.516 

26.581 

21.600 21.900 91,8 S4 98,6 

.. 

197.532 
- 18.000 

179.532 

38.889 

9.300 10.400 72,1 76,9 89.4 

211 .482 
- 18.000 

193.482 

45.167 
3.000 4.500 26.7 37,8 66.7 
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ÖSTE RRE'CHISCH E RAR BE ITER KAM M E RTAG 

ÄD da • .... 
. B:Unde ... inister1u.. für 

W1ssen_cb�ft und Forsch\Ul9 

Hlnoritenplatz 5 
10�' 

.
�ien 

Ihr.Z.jCl)en. Un •• ,. Z.'cIlQfI 
'" GI.68 •. 159/2-17/88 BA/Mag. 

Pt,I�.11/294 . 

', : " 

TQlefO� ��2) 65 37 65 
oU'��II1if . 

Intwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
S.tudienförderungsgeS$tz 1983 geändert wird -
S'1'ELLUHGNAHHB J 

o.rösterreichische Arbeiterkammerta.g b.urteilt den vorliegenden 

Entwurf q,rundsätz 1 icll danach , inwieweit d1.e vorgesehene Anhebung der 

Beihilfen, linko_en.grenzen und Absetzbeträge der Preis- und Ein­

ko_en_entwicklung seit der letzten Novelle im Jahl.-e 1 9 85 Rechnung 

trl9t Ulld .ob MaAnahmen gesetzt wel-den, die.· bei der Beurteilung der 

SectUrftigkei t die .tatsächlichen wirtschaftl ichen Verhältnisse 

berucks1cht1gen und zu einer. sozialen Symmetrie bei der Einkommens­

e�1ttlung fUhren. Das 'erste Kriterium erfüll t der Entwu,rf nicht 

a\UI'I"eicbend, ;aem zweiten wird er übel-haupt nicht gerecht. 
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• Seite: 2 

,
'.�. " , ' ,  

�< . 

' .  . ', . \;r' 
istder voraU$.icht�$.c�. An.ileg des verbraucherpr,eis-, , 

illdex', zwischen Septe,.per 1985 UJl,dSeptelß,ber 1988 mit 4.3/4 - 5 % zu 
tl.iedrigan;esetzt, wl. e1n

.
e a.recMUng 'aufgrund .derDaten des "

0,.t.r�.1cbi'scben Stat18ti�CheJl: . !entra
'
lamte und der Prognose des 

"JJ.terreichischen Institut"fUrwlrtschaftsforschung ergibt. Ande-
. ,':�.J:'se1ts bl.eibtb.1d�rlink()Jl11J1ensermittlung und damit bei der 

'JI,tipendltmverga.bedl._ aenachteiligUng von .Studierenden aus At-bei t­
,n,ehmeJ;'familien.geqenijberjen.n, deren Eltern Selbständige oder ,Land­

, :�d piorstwirte,.�d..,' bestehen. Der Entwurf ' enthäl t sogar einige 
:,tterscblechterUl\ •• � 'l�i,stud1e�ende, dieyor dem studium berufstätig ',- " ' ' . ' .' . " . " " ' , 

: ",,.r.n ocier 4ere. ... . ltern Arbei.tslosengeld oder Notstandshl1fe bezie-','" . ' ,,' " "  , . 

• " I • ? • 

Im'einz�lnen nimmt .der K�mmerta9 zum vorliegenden Entwurf und zum 
geltf;lQ4�a\ StlldienfördAarungsgeset; wie �o�:9t stellung: 

,;'I,\t;;�,>:'·, ", ,/' '. 

Zu Z4��,,�r ldeS>Entwu�fS 
.�I �/j ;,��:�t(,J " ,j '; ',:,,;: ,; , . , " ,," 

8.�rU.t:�,'''lrd der Bntfall der 8edin9�n9 fUr die Gewährung einer 
, " , .. 

st,\li1eQJl'
e1hilfe, etaß qas Stud:1.wa innerhalb von 10 Jahren nach 

Brl��ng der Hochschulreife b;w. Aufnahmsvoraussetzung zu beginnen 
ist.. Der Kammertag wendet sich aber nachdl"Ucklich gegen .die vOl-ge- , 
sebene stret'chullCjJ der Ausnahme�ol1 der J\ltersqrenze von 
35 Jahrell fo.r den Beginn eines 'Btud'iums fUr Absolventen der h9h�rell 
Lehranstalten für B�rufstätige sowie füt" Absolventen des Aufbauuym-
J1�.i""" \lnd des AufbaUl"ealCjJymnasiums. 

", , ' , 
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Seite: 3 

tfaßnahme wäre e;ln SChwerwiegender Eingriff in d.ie Studien­
�Ilflllcen de� Absolventen des zweiten Bildungsweges, die auf eine 

. S,t:udielWeihilfe. angewiesen s1n4. Für die st.reichullg der Au
'
snanme 

wird der Grund genannt, daß von diesen Personen nicht mehr zu . " 'e . 

erwarten 1st, 4aß sie nach StudienabschlUß längere Zeit berufstätig 
. , 
Sein werden und daß bei 

,
ihnen die persönlichen Vorteile an einer 

HQchschulausbildung iJft vordergrund stehen. Dies entspricht einer 
elitären Bildungspolitik, die$tudienforderung offensichtlich nur 
als staatliche Investition in human capital mit entsprechender 
Vetwertungsdauer .betrachtet und den positiven Wert von Berufs- und 

'. L(!benserfahrun� negiel;'t . 

. Wie,unangel:>r�cht die Argum�mtatioll in den Erläuterungen ist, läßt 
sich an einem k9n�reten Fall zeigen: 
Bin Krankenpfleger, der eine höhere Lehranstalt für Berufstätige 
absolviert bat. und, nach 15-jährigel- Beruf$erfahrung in der medizi­
nischen und sozialen Betreuung von Patienten im 36. Lebensjahr eine 
Ausbildung zum Röntgenassistenten an, einer med1.zinisch-technischen 
S

,
(i:bulebeginnt, s.chließt diese AUsbildung in der Regel als �8-Jähri­

',�rab. und kann 80dann noch 27 Jahre .. unter Einsatz seiner 1ang­
jlb;igen Berufserfahrung sowie der pe1,l erwo.rbenen .höheren Qualifi­
kJ,t.on' �bel·ufstätig .. ein • 

. 
ZU,Z1ffet·, 2 des Entwurfs . ) 

'. r' ' 

Die vorgesehene Brleichterung, daß Absolventen eines Kurzstudiums 
> " ,  .. ' 

künftig nicht mehr vom weitel."en, Bezug einer $tudienbeihilfe ausge-, . ' . . 

8cblQ •• en werden, wenn das K.urzstudium zur (lanze in die Studienzeit 

.1ru�.:,we1teref1 studiums e:l,n,gerechnet w1r4, .rscheint d�m Kammertag 

. a1..' zu eng· gefaßt. In Zeiten steigender ·Akac1emikeral-peits10sigkeit 

;1.��.U: E:a:werb von weiteren Qualifikationen auch im akademischen 

.'.l:'e1.,1:1: angebrac;:ht undföl."der1.lnCJswUrdig .. Die Ausnahule sollte dahei' 

:'Pr .�z'tudien, Iber auch fUt'.Aufbaustud1en ohne weitere Ein-

" '" 
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Seite: 4 

In diesem Zusammenhang ,spricht sich der Kammertag auch gegen den . . 
bestehenden Ausschluß von Absolventen der in S 1 Absatz 1 lit.d-f 
antllal teilen Mstal ten (pädagogisch'e Akademien, Berufspädagogische 
AkC\4eJBi.n, Akademien für Sozialarbeit, 'medizinisch-technische 
Schulen etc.) VOll, einer weiteren Studienförderung aus, da auf diese 
We,ise die Bezugsdauer für Stipendien je nach AUsbilc1ungsweg stark 
v.r�1ert. Der genannte Personenkreia sQllte ebenso wie die Absol­
venteQ von l{urz-:und Aufbaustuc1ien die Möglichkeit erhalten,' für eine 

! 

Verbesse:..-ung der beruflichen Qualifikation studiellförder�ng in 
Anspruch zu llebmen. 

J:)e�, 
'
JCdmertagerneu.ert daher seinen Vorschlag', eine maximale Dauer 

der Anspruc;:hsberechtigung für die -studienförderung festzulegen, die 
auch durch eine Ko,mbination ve'rschieqener postsekundärer Bildungs­
einrichtungen, a�sgeSchöPft werden kann. 

Zu Ziffer 3 des �ntwurfs , 

D�$ einzige "Zwelt�tu.4.�umlll' fUr das studienförderung gewährt wird, 
,oli, nach dieser. 'n.ue!). 8estimmung da.: Dokt,oratsstudium unter der 

,' , '  'votaussetzun9se1.p.t c.\aß der Studierellde die vorgeseheh� St\ldien�eit 

;.für.Aen z,weitan od.r d;ritten studienabschnitt um nicht mehl als 4 

,', ; 
.e .. ster überschritten .und das Do.ktoratsstudium zum frühestmogl ichen 

S.1�p�kt nach Ablegung des D ip10mstudiu18S bego1111en hat. 
" ,,,1';>, • •  " ',, ' 

.Hier ist zu,näcbllt darauf zu verweisen, daß das DOktorat nach de:l 

alten &.tudienvorschri,ften nicht in Form eines . zwei ten Studhlms, 

sonde,rnin einem durchlaufenden DOktoratsstudium erworben wurde. 

De"entsprechenc1konnte ftir
'

4ieses zusammenhängende studium bis zum 
, , , 

" Doktorat studienbeihilfeJ:).zogen werden. Die Voraussetzungen, unter 

·<l.n.�,Disse.rtallten l'lunmeh1."" a.#.ucUenbeihilfe
· 

gewälu4t werden soll, sind 

, , · .;',·,ve;ileicll·df;,ijzU "en9� .,' . : ' .. ; ';,.':Y'i·/,:�'. :;<X;,:;.' · " ", .:',:"d ::': ' ' L  ' l 

� i: . 
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e+ .. c'b.��, �. 'vorgesehene Frist angesichts der 'durch-
, ,'I 

·.Cbnitt�1.4J:U.Jl;��d1.nze1tan vor allem in technischen Studienrich-
tungen."d ••. ;�ufP1Uld der sozialen 'Lage der studierenden verstärkten , ' 
'"tuyJs ZUW�.1l4tw.r)) ulld (les zur Verhesserunq der Chancen auf dem 
Arbeit�"'d'k�':,na:tlgen .Na.chweises von ,Prax1szeiten als· in vielen 
'.llen;;,nic�t.inhal�ar.Außerdem fehlt dle Anerkennung wichtiger 
GrUn4.,:<.;��,.,u :'tudi.�yer�ögerungen fUhren·' können. Darüber hinaus 
�Bt n+c:� e*nzu ... h.n,.·wesbalb das DOktorat$studium unmittelbar an 
dasJ)1.P:l0._.�ucUU$an.Chließenmuß. Es wird oft - auch vom standpunkt 
des ,w1 ••• ruschaftlichen Werts einer Dissertation - sinnvoller sein, 

,", erstaue4er Basis einer gewissen Berufspraxis mit einem Doktorats­
stu41uzu beginnen. Warum dieser Fall 1m Gegensatz zum unmittel­
baretl: Anschluß des DoktoratsstucU.ums nicht förderunqswürdig sein 
.:<>l.lf, 1st unve�ständlich. 

Zubtlll.ngeln ist an dieserneuen Regelung auch, daß sie als Kann­
B'est:118.1lQ.nq.forD,\uliert ist. Der erste sat'zteil sollte lauten: , " , ' , . 

, "Abweichend von Absatz 1 lit.d ist für ein Doktoratsstudium ), , ---

""" 

" �\1dienbeil1ilfe !!! 2ewähren, .�� " 

'�:.' �!���(\,,:.', . " 

ZU I 2 Absatz 2 
., 

Der Kammertaq tritt mit Nachdruck fUr die Beibehaltunq dieser im 
tlJ:Iriqen leistunqsfreundlich.n Bestimmung 6in., wOllach der zuständige 
Bundesminister von der Obersehreitunq der Altel'Sgl-el1�e für die 

Aufnahme des Studiums. Nachsicht zu erteoilen hat, wenn aufqrulld einer 
besonderen Beqabung oder der besonde]'-en beruflichen Leistun'gen des 

. . . 

Antragstellers.die GeWährung der studie1'lbeihilfe gerechtfertigt 
fet'scbeint. 
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Zu Ziffer 4 des Entwurfs . 
. ' 

Nach der Neufassung von 5 2 Absatz' 3 lit .. a besteht. ein Anspruch auf 
Studienb.ihilfe 11i.cllt, wenll bei aue}} nür einmaligem Studienwechsel 
aus dem vorherigen studium kein gUns·tiger studienerfolg nachgewiesen 
wird. Dies wUrde d.azu führen, daß Stud1erende, die nach einigel' Zeit 
erkennen, daß ein anderes Studium fUr sie besser geeignet ist, noch 
überdurchschnittliche Leistungen in jenem Studium er,bringen müssen, 
das sie .wechseln wollen, nur um den waU teren Anspruch auf Studien­
beihilfe �icht zu verlieren. Es ist auch die Möglichkeit zu beden­
ken, daß ein studi.erender die zuerst gewählte studienrichtung 
.an�els ausreichender Begabung (Z. B. für Mathematik) aufgeben muß, 
siC:hali)(:!r iJ) einer anderen Richtung (z.B. Spl-achen) bestens bewährt, 

. "  I"� 
, ' 

.dann aber den Ansprucb auf Studienbeihilfe bereits endgültig, ver-
loren hätte.· 

Die vorgesehene Neuregelung wird somit als nicht zweckmäßig erach­
tet, 4asie Fehlentscbeidungenbei der Studienwahl und Studienab-

� . 

brUchen, .die mit hohen Kost.sn für die Allgemeinheit verbunden sind, 
VorSChub leistet. 

des Entwurfs 

W,lhrend i.n 5 2 Absatz 31it .b ... d $tl,\dienzeitUberschreitungen aus 
'f1ch��gem Grund toleriert werden, bleibt dies in der neuen lit", f 
\lnberuc'ksicht1Qt . . Stud1enverzögerungen aus wichtigem Grund soll 'l:en 

.. ,aller 'I.uchhiel� 'ainerkannt werden. Zudem bedeutet die Oberdehnul1g de� 
ersten studienal:>schni tts nicht, notwenc:ii.gerweise, daß ein student das 
weitere studium nicht zügig bewält:igfoül kann, etwa dadl,ll-ch, daß 
pe.t1l1JP�e Verz�gerullCjlsgrüllde 1n�w1.schEln weggefallen sind. . , .  - '; ' 

", �. '\�J� 
> :;,��';':.�: " Ii'> 

, '.' 1 
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Seite: 7 

Zu Ziff.r 6 des sntwur'fs ; 

D1e' Aufnahaua der Pflege Ulld Erziehung eines Kindes im ersten Le­

ben.j_hr in cU .. e a,1he Cl.r wic:hti,qen Gründe I, die den Studienerfolg 

bee1n�rächtioen, können, wird. be.grUßt. Wie die ·Erfahrung zeigt, 

werden st\1dierende, .Eltern aber durch die. Betreuung eines Kindes 

·v·ielfach länger als ein Jahr in ihrem studienerfolq beeinträchtigt, 

,zual in_anchen Bundesländern Kindel"betreuungseinrichtungen erst 
fUr K1.nder ab.d.em3. Lebensjahr ZU1" Vel"fUgung stehen. Für diese 
, ' >  > '  , , ' , , 

:r�11e sollte 4urch einen entsprechenden Hinweis 111 deh Erläutel."ungen 
, 

• 
J' , • , 

'41e Anerkennung .1nerB.einträc�tigung.de8 studienerfolgs bis ZUll\ 

, '�. L'benSj ahr 4es. kindes als "unabwendbares Ereignis" im Sinne des 

"'.;�\ ·Ab_atz3,l .• tat«u.- 1.1:. ... s1ch�rgest.llt werden. ,"- ,: , ' " ,'"  

,,",.' 

D1eseBestimmunc;r wird in. der ,TextgegellüUel"stellunq .. vermutlich , " "\ " A  ' 

1rrtüJll.1ch.· ... dur.ch. d.nne\.\g.fa�ten 9 3 Absatz 4 ersetzt. Ein etwa-

198rii.ntfall ,ci ••• Z,· �a.atl.' wird vom Kammertag' jedenfalls abge-
�'" ' , 

. lebnt. ,"I 

" ,Ia Sinne 4.r •• �1aleJl SYlftlletr'. ' bei Höhe und verteilung der stu-

,d1enbe1h11f.n iulcl einer qer.c:öteren Beurteilullg der sozialen Be­

· ,�(irfti9k.ittl·1tt der Kammertag mit, Nachdl"Uck fUr eine Neugestaltung. 

der 11nkouena,rm1 ttlung im S.r,1c:b der; Land- und FOl."stwirtschaft 
: aUfSasis c1er c.te. H1n1steriua ber,1talll' Jahr .• 1984 übermittelten 
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Seite: 8 

I" Ziffer 7 des Entwurfs 
1 .  ) 

53 Absatz 4 regelt inder Neufassung nUr mehr die Aufgabe einer 
Berufstätigkeit durch einen studierenden.' D,ie im ersten Satz der 

I 
, d.erzeitigen Fassung entbaltene aestimmung, daß berufstätigen stu-

dierend.en Studienbeihilfe unter der Bedingung zu gewähren ist, daß 
sie illre berufliche Tätigkeit so weit einschränken, daß die Einkom-

'mensgrenzen nicht mehr UberscÄ,ritten sinc;l, sollte j edoch beibehalten 
werden. In d,ieselft Fall 1st bei der Beurteilullg der sozi'alen Bedürf- . 

't.1;kei.t nicht ,mehr cla. Volleinkommen des letzten Kalenderjahres, 

'sondetn das nunmehr eingeschränkte Binkoaunen als Bemessungsgrundlage '. \ ,:- . ' . 
lu�ranzuziehen . 

Zu Zitfer8 des Entwurfs 

/,,;-: i'l11 den gemäß § 4 Absat;t.j)e1 ,4lrFeststellung des Einkommens nicht 
�\::r.,/'''�':'' ,«",;'; ." :, ' I ' 

. 
'." " ,,' ' ,., "

, ' , .c' , -
";" >'.� perücksicht1genderi' .:in.kUnften zählen derzeit in 1i t.e auch 

,:C<;;·�f;'i ,.,,:.�nk.Unfte des stud1er'�4e» "als, höch,stens balbbescbäftigter ver-
' 

,"'':'; . .'. " ':/:;A',;>�"�: . " : , ' , , ", ' ' " ,;,,' : . 
<' 

• 
.' <,;, "

, . • 
I 

' 

/<\.��fi}�? ��". a.lJ i,stent.'D1 •• '�;I:,I1.:�Unft. so�len nun voll einbezogen �erden , 
t;",/,;�2'i �t'end BinkUnft. ai"'t·hö�hstens halbbeschäftiqter Studienassistent 

�/1;,\f<"''''1.t.�b,1n der })1.her�qen Regelung unter1ieCjlen sollen. 
:'\,:1'."]; .. ", " 

. . . , ; . :, : 
rl:,.;<t' •• " 

Der Kaauaert.O leh.nt dieses Oifferenz �erung ab und tritt für die 
Beibebaltu�g. der geltenden Bestimmung e1�. Die Beschäftigung als 
Vertra98assistent set,t die Absolvierungeines Diplolllstudiums 
voraus,'kann aber durchaus mit einem anschließenden'ooktoratsstudium 
verbun4en werden. Ein derartiges Doktoratsstudium scheint aber nicht 
Weniqet"f6tderUngswUrdig als ein voranqegangenes Dip10mstudium, in 

4ess.n�V.rlauf ein studiertilnder als Studienassistellt tätig war. Auch 
sind d�. Einkommensuntel-schiede zwischen Studien- und vertragsassi­
ste.nten, ,so gering , d .... eine Diffel-enzieruDg nicht gere Chtfertigt 
erscb.,.tnt. " 

t � /',' • (:"f ,,' t ' 
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Zu Ziffer 9 des Entwurfs 

Bei der Feststellung des Eink.ommens bleibt derzeit Arbeitslosengeld 
(Notstandshilfe) mit dem S 40.000.- übersteigenden Betrag außer 

Betracht. Diese Bestimmung soll nun ersatzlos entfallen. Der Kam­

Illertag vertritt dazu die Auffassung, daß eine verstärkte Berück­

sichtigung der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse bei der 
,Beurteilung der sozialen Bedürftigkeit nicht einseitig zu Lasten von " . : . , 
At:beitnehmern und I oder beruf�ti;itigen studiel'enden et'folgen da1°f 
und hält die geplante Maßnahme für nicht gerechtfertigt. Vollends 

unverständlich ist, daß mit der streichung von S 4 Absatz 5 künftiq 
auch im Arbeitslosengeld enthaltene, Familienzuschläge bei der 

" , 

fes,tstellung des Einkommens a.nz�rechnel1 wären. 

Der Kpme1-tag schlägt vie1meh):" vor, 54 Absatz 5 neu zu gestal t.an 
und vorzusehen, ,daß JS.inkü.nfte .us Arbeits losengeld (Notstandshil fe) 

b�s zU einer bestimmten Betraqsgrenze außer Betracht bleiben, wooai 
r.miliel\zuschläge U11" 4ergleichen ;ene1'ell nicht al..\f das Einkommen . , . '  - ' , , 

" "," ' 

Zu S 5 
. ','. 

111 $inne einer Verbesserung der sozialen Symmetrie bei der Stipen­
dienvergabe und einer getechteren Beurteilung der sozialen B�dürf­
tiqkeit tritt der Kammertag mit Nachdruck für die Hinzurechnung der 

,Investitionsrücklage bei der EinkommenGermittlung der Selbständigen 
.in, wie dies bereits im Entwurf zur Novelle 1985 vorgesehen war. 

Zu Ziffer 10 d!s Entwurfs 

Die, zu Ziffer 9 voroebrachten grundsätzlichen Bedenken gelten 
sinnge�äß auch für die in der Novelle .nthaltene Anrechnung von 
sonder�nterstützungen bei der Einkommensermittlung. 

43/SN-94/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 31 von 52

www.parlament.gv.at



43/SN-94/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)32 von 52

www.parlament.gv.at



Seite: 10 

Zu Ziffer 11 des Entwurfs 

Die Neufa s sung von l it.b würde für fast a l l e  Lehram t s s tlldien und die 

ae1sten geisteswiss enschaftlic hen S t u dienri c htungen e ine nach 

Ansicht des. Kammertages bedenkli che Ver s chärfunt;l des Lei s tungsnach­

weises b.edeuten, da entsprechende Zeugn i s se nach den ersten beiden 

Semestern )f.Unftig fUr jede; etudienrichtung erforder l i c h  sein· sol len. 

x. Hinblick auf d.ie O);)er1egungell .zur Aufwertung des zweiten Faches 

wären davon in ZUkunft Lehramts s tudent�m bes onders s tark betroffen. 

Die Erpr ingung zusätzl
'
icher Lei s tungsnachwei s e  für ein zwe ites Fach 

wUrde gerade die Bewält igung der ohnehin schwier i gen Studienein­

srangsphase bedeutend (u,·schwer4i!J\' 

Der Kuunertagtritt daher für die B$ibeh a l tung der b i s herigen 

Regelung ein . .  • . I • 

' I,' . 

S 8Absatz Z , 

•• sollte folgender "atz angefügt wel-den: "Abweichend von den 

.-,.tiNungen ä,r. jeW4/t'11{l ge1 tenden VeroJ:'qnung kann der zuständ i ge 
� . . . 

• -.pat H1. vo�l+�:Stm .�cht1,ger. Gründe dieAnfol'derunge� h i nsic htlich 

�.-.voJ;:ge.ellMll. 8tu41e�1.1;folga reduzi eren . It 

, . , 

Zu Ziffer 14 �8 Entwurf$ , 

Wie bereit" einleitend ausgefUhrt, läßt sic h  der d.el- Erhöhung dar 

Beihilfen lugl"unde liegende Indexwert von 4 , 75 - 5% n i cht m i t  den 

alltlichen Daten vereinbaren . Von·September 1985 - september 1987 

stiegen. dieVerbrauche1.-prei s e  bereits um 3 , 7%. Es i s t  keineswegs 

anzunehmen, daß die Preise von September 198 7  auf sep t ember 198 8  l1ur 

UJa. 1,0 - 1,3% steigen werden, �P$l- nur eine s olche El"höhunqwUrde z u  

d�,8te1gel"Ungssätzen von 4, 7 5 ,� ,5% füht"en. D a s  östel"reichiE$che 

Institut für Wirts chaftsforschun9 rechnet im Jahres dllrchs chnitt 198 8 

mit 2,2' Inf l ation. 
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p1e )(,ort"ekten Werte für 4i8 veränderung der preise und d�n" t r _, i }, ; : r; '(' , �  " �, ! 1 I, , 1 " i ' , • 

. nominellen �ettoeinJtonlmf!n eie;r �ohnaPJlängigen in den Jahren 1,986 bi.s 
;�:: (, l;\: ; � . ', t , �'r .. I' l, " . '. :; \, ' \  • . f < ' " ' , . ' ; � I, ' • : � " ' , 
J,S8 (prognose) l�uten wie folgt (eier Anetieg der Netto�inkommen 
:;, ' I i: ;' ' ' ,>1' ;'" I ' " .' :. , ) � : \ !, ' .. : . . , " ' , I ' t , : : 

.kann aufqrund der Datenlaqe fUr den Zeitraum September 1985 -

september 1988 nicht ang��eben werden): 

, ! 

1986 

1987 

1'88 

1986 - 88 

..... pt • 85 - �ept. 88 ( 
I' " 

< I! � 

, ,', . J I . Pr.e.is e 

+ 1,7 1\ 
+ 1,4 1; 
+ 2,2 \ 

+ 5,4 % 
+ 5,8 - 6,0 \ 

Ne t toe illkommen 

nominell 

+ 11,6 % 
. . . .. 

';�fgrund dieser Dat.n tritt dfr Kammertaq für eine Anhebuuq der 
'
,,",trä;e u .. �, ��P/' .oda4 lieh �olg.llde ,Werte al"geben:' 

" ,,)�; , ,".,; I ;:{���"'''' c , , 

• 13(1) 

, (2) 
('�l, 

c 'I ,. , 

.' ) .\: " 
1'6::' , 

. ,  

von 

von 

von 

von 

30.000 auf 31.800 

'36.000 auf 38.200 

15.500 auf 16.400 

19.000 auf 20.100 

.Die in" 13 Absatz 2 li t. b fUr di'e Et'höllung des Grundbetraqes 

enthaltene Bedingung , daß der Studierende sich vor Aufnahme des 

studiUJQs4 Jahre zur Gänze selbst ,erhaltell hat, soll nUl\ Um die 

rorJlluliel'unQ. "durch eiqene Berufstätigke1 t" ergänz t wel·dell. In 

cl.i. •••• Zusauenhang erachtet der Kammertag vor dem Wort "odet'" 

fOlgenden zusatz für erforderlich: " wobei die Zeit des Bezugs von 

Leistungen aus der Arbeitslosenvers1chenmg sow1edes PL"äsenz. - bzw. 

Zivildienstes einzurechnen ist." 
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Zu Ziffer lS des Entwurfs 

Die Erhöhun; des in litt a enthaltenen und seit 1983 unverlnd.rten 
aetra;es von S 13.00b.- auf S 14.000.- er'cheint auf;rund der 
11n�ommensentwicklun; als unzureichend. Der Kammerta; erachtet ein'. 

Anhebun; auf S 15.000. - für erfo1.-de1.-lich. 

wlbrend derzeit bei der Festsetzung der Höhe der Studienbeihilfe bei 

jenen studierenden, die sich vor Aufnahme des Studiums durch 4 Jahre. 

zur Gänze selbst erhalten hab,en, das Einkommen ihrer Eltern unbe· 

rUcksicht1;t b�eibt, soll gemäß der neuen litt c in Hinkunft die 

,Hälfte der zumutbaren unterhaltsleistun; der Eltern bei der slm •• -
sunq der Studienbeihilfe berücksiChtigt werden. 

Der Kammerta; lehnt diese beabsichtiqte Ändel·\.Ulg all in höch.tom -

Maae sozial unaus;ewo;en entschieden ab \.md tritt ft\2: die aeib.hal­

tun; der derzeit1;en Re;.lun; ein. D1e ;eplante Sestimmunq'wärl e1ul 

.chwere leeintrlehti;ullq der Chancen;le1chhe1 t im Bildun;/IIz\t;an; I 

die mit Nachdruck zurückgewiesen, wil:d. Hier wil."d gerade jene Qt·�pp. 
getroffen, 

'
die Ubel·wie9�nd den 2. Bildungsweg zurückgelegt hat I zu 

We1terqu.11f1zierun;"bereit 1st und auf;rund d.r Erfahrun;.n im 

.e�fsleben etne qualitativ an4ere Motivation zum studium mitbringt. 

"'.ne studenten, die .ich mindestens 4 Jall1-' zur GällZ8 .alblt orhal­

ten haben \tnd sich danach zu einem studi\.lm ant.c:hliIAan, führ.IU in 

der Regel einen eigen.n Haushalt und haben daher nicht mahr di. 

ul'.prUn;lic:h Esn;e Bindun; all, ihre 11 tern. Viele wären in 8inem 

bereit. fortgeschrittenen Alter wieder auf d1, Unt.r.tützun� dIr 

i" lItern angewie •• n. In jen.n Fällen, wo die rll tern e1n.mltu"lum 

, ablehnend. g.;enüberstanden und eHe ei;.n. ·Berufltätiqk.it dazu 

diente, .ieh zunlch.t die ökol,omilche Ba.i. für .in spät.l-•• St\ldi1.1m 

zu .ch.ffen, i.t nicht zu erwarten, daA die Sltarn nun blreit 'l1n 
werden, einen Unterhalt.beitrag fUr ihr .tudierend., Kind zu lei-

sten. 
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Se1te�· 13 

• 

Die derzeitige Reqelung ermöglicht es den BetroffeneIl, die Unter­
haltsleistung der Eltern nicht gerichtlich einklagen zu müssen, 
sondern na6h mehr als 4-jähriger Berufstätigkeit auf eine Studien­
beihilfe zurückzugreifen. Die vorgesehene Änderung würde hingegen 
diese studierenden zwingen, geg.n unwillige Eltern gerichtlich 
vo�zugehen oder auf den entsprechenden Bet�ag zu· verzichten. Das in 
den E,r.läuterungen genannte Beispiel, daß aUfgrund der Neuregelung 
ein mittelloser studierender bei monatlichen Einkünften der Eltern 
bis s 8.000�- brutto die Höchststudienbeihilte erhalten kann, 
erscheint in diesem Zusammenhang als Zynismus. 

'Die in lit.c analog zu 5 13 Absatz 2 lit. b aUfgenommene Formulie­
rung "durch eigene Berufstätigkeit" mUßte um den oben unter 
'1ffer 14 erwähnten Zusatz ergänzt werden. 

In zusammenhang mit den erwähnten Bestinlmungen (5 13 Absatz 211t.b 
und 5 13 Absatz 6 lit. c) sprichtsich der Kammertag auch dafUr aus, 
einen Mißstand zu beseitigen, der wiederum jene studlerende� be­
trifft, die sich "vor Aufnahme des Studiums" durch 4 Jahr� zur OKnze 
selbst erhalteti haben. Nach der derzeitigen Praxis der 
studienbeihilfenbehörden wird den betreffenden studierenden di� 
Zuetkennung des erhöhten Grunclbetrages sowie die Nichtbel"Ucks lchti-

. gung de.r zumutbaren Unterhal tsleistl111q de1- Eltern dann verwehrt, 
'wenn s1e vor ihrer mehr als vierjähriqen Berufstät1gkeit bel."eits 
inskribiert waren. Dieses Vorgehen stUtzt sich auf die 
Rechtssprechun; des verwaltungsgerichtshofes, der dellbloßen ror­
aalakt einer Erstinskriptioll bereits als Aufnahme des Studiums 

wertet. 

> • 
( ' 
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Gerade unmittelbar nach der Matura ist mit einer Inskription viel­

fach nut- die Absicht zu einem "Schnupperstudium" oder zum Bes uch 
einzelner Lehrveranstaltungen verbunden, ohne, daß an die Aufnahme 

eines regUlären Studiums ,gedacht ist. Betroffen sind aber auch jene, 

4.1,& ,i'unäcbst zwar ein S.tudium beginnen wollen, dieses aber bald z. B. 

aus ,fil)anziellen Gründen .4bbr�chen müssen. In all diesen Fällen 

.scheint es dem Kammertacinicht
' 

gerechtfertigt, ,daß schon durch eine 
, , 

e1nma11ge Inskr1ption �;f.e spätere Berücksichtigung einer mehr als 

viel·jährigen Selbsterhal t�ng verwirkt wird. 

Uberdies dürfte sich kaum ein Erstinskribent über diese Folgen im 

klaren sein bzw. dal"über informiert werden. 

D$r Kammertag tritt daher für eine Klarstellung in der Novelle ein, 
�aß e1ne frühere einmal ig� Inskription nicht als Aufnahme des 

studiums ,im S.inne der erwähnten BestimnlUugen zu werten ist. 

�u Ziffer 16 d.s Entwurfs 

Da die Grenzen, für die zumutbare Untel"haltsleistung in § 13 Absatz 7 

und Absatz 8 nicht wie erforderlich um das Ausmaß der Einkommens­

entwicklung, SOndel"n nur in wesentlich geringerem Umfang angehoben 

wurden, wird bezweifelt, &;laß sich der Kreis der Studienbeihilfen­

bezieher ,.. vor allem aus Arbeitnehmerhaushalten - ausweiten wird. ":::"';':r _:. 

�n '5 13 Absatz 9. J.n unveränderte r Höhe enthaltene Absetzbetrag 

dan studierenden,�ollte auf S 17.000.- angehoben werden . 

" " 

Der Kammertag an,rkennt grundS ätzlich das BemUhen, durch die vorge-

sehene Ubetrpropottionale Steig.erung des in § 13 Absatz 10 enthal­

tenen }U>set*b.etrags für· Einkünfte aus llichtselbständiger Al-beit die 

steuerlicllfln Gestaltunqsmöglichkei tcm I die fiü- veranlagte Einkünfte 

bestehen, angeJnessel�er als bisher auszugleichen . 

'il • 
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Se i te : 1 5  

Aus Be�-echnungen , die i n  den nächs ten �agen übe rm i t t e l t  werden , geht 

j edoch hervor , daß aufgl-und der Einkommensentwi cklun9 die vorgese -

' hene,' Brnöhung dieses B e t rages au f S 1 5 . 00 0 . - auch b e i  e ine r Anhebung 

ckr ' Beihi l fen um 6% bere i ts bei durchschnittlichen Einkommen nicht 
ausre i cht , um eine I n f l ation s abge l tung s icherzus t e l len . Nach Ansicht 
de� Kammert aqe s i s t  es daher unbe d ingt erforderl ich , diesen Betrag 

auf S 1 8 . 0 00 . - anzuheben . 

Zu f 13 Absatz 1 2  1 \ 

.> 

" J;)er Kammertag spr icht s i ch für die s tre ichung des zwe i ten Satzes 
' .�� . Brre chne te Studienb e i h i l fen s o l l t e n  auch unter S 2 . 0 0 0 . ­

ausl)ezah 1 t  werden , und zwar durch e inma l i ge Obe rwei sung . 

�u � 1 3  Abs a t z 1 3  

I m  Si nne e iner Verbes s e rung der so z i al en symmet r i e  b e i  der stu­

dienförderung t r i tt der Kammertag nac hdrückl ich da für e i n �  bei , ; 
Bes tehen vem Vermögens s teuerpfl i cht den An spruch auf Studienbe ihilfe 
aus zuschl i eßen , wie dies b e r e i t s  im Entwurf zur Nove l l e  1 9 8 5  vorge ­

sehen war . 

Zu Z i f f e r 18 des Entwu r f s 

Der Kammertag begvüßt die Bemühungen , das Ve rfahren vor den 

Studienb e i h i l f enbehörden zu vere i n f a c h e n  und dam i t  zu b e s chleuni gen . 

Di� vorge sehene Neurege lung der S en at e wi r f t  j edoch verschiedene 

Prob l eme auf . KUn f t i g  sollen die S enate j ew e i l s  aus dre i  M i tgl i edel'n 

bestehen ; neben e inem re chts kundi gen HochsChu l l ehrer und e in em 

orden t l i chen Hörer s o l l  ihn en nun atich e in B e die n s t e t e r  de r 

Studienbe ihi l f enbehörde angehören . 
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S e i t e : 1 6  

Auf diese Wei s e  wären Ve rtreter e iner � i t  de r Vo l l z i ehung des 

Stud1ellf(:h'de rungs ges e t z �s be f aßten D i en s ts t e l le s t immb e recht igte 

":1,tgl ieä.er in den Senaten . 
I .  ,,/;< , ' 

D.r Kammertag kann dieser Kons trukt ion aus grunds ä t z l i chen rechts -. 

pol it ischen Qberlegungen n icht zus t immen und s chlägt v i e lmehr vor , 

cS,�. bisherige par i t ä t ische Bes et z un g  der Senate durch Hochschul l eh -

. r.r und Studierende be i zubehalten lUld Bediens t e t e  de r S tudie n-

.. beihil .fenbehörden a l s  Au skun f t spe r s onen mit b l oß bera t ender S t imme 

beizuziehen . Der Vors i tz ende de s Senats s o l l te we iterh in gewäh l t  

.. . . .  w.J:4.n � 
',<' " ; 

Sol l te e ine Reduz i e rung der An z alll der M i t gl iede r in den S enaten. a l s  

zwec kmä ß i g  e r a c h t e t  werden , spricht s i ch de r Kamme rtag f ü r  di e 

p ar i t ä t i s che B e s e tzung dUl"'ch j e  zwe i Hoch s c h u l l ehrer u!ld S tu dI erende 

aus , um die demokr at i� c he Leg i t im a t ion de r Senate im S inne e iner 

angeme s senen Ve rtl" e tung der Un ive r s i t ä ten und Studen t e n f r akt i onen z u  

gewährl�ist ert . Be i e iner Neuregelung l aut Entwu r f  wäre n  im Fal l e  der 

Zusammenl egung v on S enaten Ve rtreter der b e t re f f enden Hoch s chule nur 

mehr Ers atzmi tgl i e de r ,  was im Rahmen des ge l tenden § 1 3  Ab s atz 4 l11ld 

bei vier Mitgl iedern pro senat vermi ed�n wird . 

-. 

Oberdi e s  wird angere gt , die Senatsm i tgl i eder l aut § 1 3  Abs at z  9 
statt fUr zwe i K a l enderj ah,re für zwe i s t udi enj alu-e z u  b e s t e l l e n  

s ow i e  dementspr echend a l s  B e r i cht s z e i t raum gemäß § 1 3  Abs at z  1 3  d a s  

letz t e  a tudienj ahr vor zus ehen . 
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.. 

S e i t e : 1 7  

ZU Z;i.(fel,'" 1 9  des Entwurf s  

l. ,�qn, der Argumentat ion z u  zi f fe r  1 5  l ehnt der Kammertag die 
N�uformul i erung ab , nach der künftig auch die E l tern j ener Studi e ­

renden , die s i ch vor Aufnahme des s tudium vier Jahre zur Gänze 

· �elbst erhal ten haben , verpfl ichtet wären / Angaben übe r  die Fami­

�.j,,�n- , Vermögells- und E inl(.ommel),sverhäl tnisse zu unte r fertigen .  

' ZU ' Z i ffer 2 0  des Entwu r f s  

JlS wird begrUßt , daß Erhöhungen der s tudienbeihi l f e  kün f t i g  m i t  

Ablauf de s Monats wirks am werden so l l en , in dem das Zl-lr ' Erhöhung 
. " ! ,  

fUhrende Ere ign i s  e ingetreten i s t . Der neue l e t z te s � t z  de s S · 1 8  . . 

wül·de dies en Vorteil  aber be i Überschrei ten der r� l at iv knappen 

Antragsf r i s t von 2 Honaten wi ede r zunicht.e machen . Im Hinb l i c k  auf 

die Be ib� ingung der notwendigen Unterl a gen sol l te die Fri s t  auf dre i 

Monate ausgedehnt werden . 

Zu S 22 

Die Fr i s t  gemäß lit . b sol l te von zwei auf v ier Wochen ausgedehh t 

weräen . 

Zu Z i f f e r  2 4  des Entwurfs und zu § 2 7  

Die lleue F a s s ung des 5 2 6  Ab s a t z  1 b i n d e t  den Anspruch auf Zus chuß 

zur S tudienb e ih i l fe im Ge ge n s a t z  zur de r z e i t igen Rege l ung an die 

Voraus s e t z ung , daß im vorgehenden Semes ter S tudienbe ihi l f e  b e z ogen 

wurde . D ies i s t  sach l i ch nicht gerecht fertigt . 
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� . .  

S e i t e : 1 8  

Oer ' aemmertaq sprich t  s ich i m  Gegente i l  dafür aus , ebenso wie be i 
. de.Jf, 8eih i l f en für Aus l ands s tudiell und den L e is tungs - und Förde-

, 'ru1l:tuultipendien den Kre i s  de r A4!spruchsbere cht1gten auf j en e  s tü ­
eliereoden auszuwe iten , die · i n  e�nem we i t eren S inn a l s  s o z i a l  
fö�derungswUrdig anzus.ehen s ind, .und ke ine der zur Gewährung e in e r  
.• tll.41 enbe ihi l f e  führenden aeme�sungs grundl agen u m  mehr a l s  das 

, J)OJI,pelta überschr e i ten .  
'.J"�::,; " ' ) ' " , 
. �,�: ,.' 

I>it: ,  Wor t e  11 1m Ausm aß von insgesam t  m inde stens fün f Tagen " s o l l t e ll  

g�str ichen werde n , d a  im Rahm en von P f l ichtl ehrveran s t a l tungen auch 
, " , 

kt1l;'�ere A�fenthal te außerhalb des Hochs chul ortes llnt e r s tUtzllllgs-
wür4ig ersche inen . 

Die im Entwur f unverände r t · entha l ten.en Tags ätze sol l ten. w i e  a l l e  

anderen Be träge angehoben we rden , wobe. i  v,orge schl agen wird , s i e  an 
den D i äten s ä t 2'.en de s .Bunde s zu o l" i ent i e l-en . 

E r forde rl i ch i s t  auch � ine E rhöhuriq de r B e ih i l f en f Ur Aus l a nds s tu ­

dien gemäß 5 2 1  Ab s a t z  2 ,  für die de r Entwur f  eben f a l l s  k e i n e  

Anpassung vors i eht . 

Zu Z i f f e r  2 7  . 

Im Rahmen von Stud1 enwlters tUtzungen sol l en kün f t i g  auch Aus l ands ­

aufenthal t e  oder wis s ensch a f t l ic he Arb e i ten ge förde r t  werden . 

AU fgrund d i e s e r  E rwe i t e rung des Au f g abj?nfe l de s  und auch im H i nb l i c k  

. au f  d i e  Budgetan s ä t z e  der l e t z t e n  Jahr� s o l l t en d i e  M i tte l für 

stud i enun t ers tütz\,1llgen von m inde s tens 1 %  der Aufwendungen 

für s �udienbe ih1lfen im l e tz t en Kalender j ahr auf m i nde s te n s  1 , 5 % 
angehoben , we rde n . 
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Seite : ' 1 9  

' , ' -

Ferner 1st der Kammertaq der Auffassung, daß die neuen Wissen­
schaftspreise gemäß 5 29 Absatz 2 · nicht im Rahmen des studienförde ­

ruOgsg ••• tzes geregelt werden sol lten ,  da sie keinen Kriteri en der 
.soli.leß Bedürf t i gke it unter1 1,gen .• 

1 1  

Absatz 2 sol l hins,ichtl ich der genannten Best immungen j enen Studie­

renden , die im Vel-trauen auf das ge ltellde Förderun g s r e c h t  mit e inem 

Studium be gonnen haben, dessen Fort s e t zung unter den gleichen 
Bedingungen ermöglichen , al l erdin gs mit der Ein �chr änkung, die ihnen 
1m Lau f e  des Studien j ahres 1 9 8 7 / 8 8  studienbe 1hi l f e gewährt wurde und 
die s  nur für das , gewäh l t e  Studium g i l t. Unter diesen voraussetiungen 
werden zahlre1che studie rende ' ungerec h t f e l't igtel-we i s e  n i cht in den 

Genua der Obe l'gangsbe s t immung kommen können ( z . B .  j ene , d i e  im 

Studien j ahr 1 9 8 7 / 8 8  wegen Karenzurl aubs oder Aus l andss tudien ke ine 

Studienbe 1h i l f e  beziehen ode r  später' das studium' wechse l n ) .  

Der Kammel"tag tritt daher fUr die strei chung dieser a l s  wil l kür l ich 
era,,he inenden Bedingungen in Absatz 2 ein . 

Abschließend spl"icht sich der Kamme r t a g  1m Inte ress e  e iner aus r e i ­

chenden studiellförderung dafür aus , d i e  Beihil fen, Einkommens grenzen 
-

und Absetzbeträge entsprechend der P r e i s - und E inkommfms elltw i c k l ung 

kün f t i g  j ährl ich anzupassen . 

Der Präsident : Der 

/ 
Ka""�1 tsdirek t o r : 

/ 
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